
Seite 1AuEk

Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 2 korrigieren.

Statistik der Kinder- und 

Jugendhilfe – Teil IV
 

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die beige

Name:   

AuEk

GemeindeBA Land

1

Art, Zweck und Umfang der Erhebung

 

 

 

 

 

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
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Name und Anschrift

Bemerkungen

 

 

Geheimhaltung

Hilfsmerkmale, Ordnungsnummer, Löschung

Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen, Name und Telefonnummer oder 

 

 

 

 

einbezogenen Einrichtungen sowie der rationellen Aufbereitung der Erhebung. Sie  
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Au

 

abschnitt

 

 
Nr.

 

tigte, sonstige laufende und einmalige Ausgaben

 

Spalte 1 Spalte 2

Jugendarbeit § 11  ............................................................. 451

Jugendsozialarbeit § 13  ................................................. 4521 15

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14, 

Förderung der Erziehung in der Familie  

§§ 16–21  ...............................................................................

4525, 
4531, 

 

 

 

 ............................................ 4534 25

Förderung von Kindern in Kindertages- 

einrichtungen und in Kindertagespflege

in Tageseinrichtungen §§ 22, 22a und 25  .....................
4541, 
4543

 .. 4541 35

in Tagespflege § 23  ............................................................ 4542

Hilfe zur Erziehung

 ...................................

 .................................................. 4551 51

soziale Gruppenarbeit § 29  .............................................. 4552 52

 ................ 4553 53

 .......................... 4554 54

Erziehung in einer Tagesgruppe § 32  ............................ 4555 55

 ...............................................................

 ....

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

Kinder und Jugendliche § 35a  .....................................

Hilfe für junge Volljährige § 41  ....................................

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen § 42  ..................................

Sonstige Aufgaben des örtlichen 

und überörtlichen Trägers 

§§ 50–53, 55, 56, 58  ..........................................................

 
 

Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74  .................................

Ausgaben für sonstige Maßnahmen  ........................

  .......................

Einnahmen Einzahlungen Abschnitt
 

bereich Nr.

Abschnitt 45

 

 

 

 

Leistungen Dritter

Sonstige Einnahmen

Gr. 11 Gr. 24, 25
, 

, , 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3

  ...................... 45 95

 

Verwendetes Buchungssystem Art des Trägers

Doppik  ................................................. 11 1 .......................................... 1   ............................ 3

 ....................................... 211  .......................... 2  ............................. 4

1

SA

12

GemeindeLandBA
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Art der Einrichtung

 

ab

schnitt

grup

dukte

Nr.

 

laufende Ausgaben  1
Sonstige Einnahmen

 

Darlehen, Beteiligungen Darlehen, Beteiligungen

 

, 

UGr. 932, 935,

Gr. 94
Gr. 11

Gr. 13

 , , , 
, 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 Spalte 5

 

arbeit  ..............................................

 

sozialarbeit  ................................... 15

 

förderung  ......................................

 

 ......................... 25

 

 

 

 Schulkinder  ................ 35

 

Familienberatungsstellen  .........

 

 ............................. 45

fortbildung  ....................................

Sonstige Einrichtungen  ............. 55

 .....................................

 

 

 ............

1  

 

GemeindeLandBA

Verwendetes Buchungssystem Art des Trägers

Doppik  ................................................ 11 1 ......................................... 1  ........................... 3
2

SA

12

 ...................................... 211  ......................... 2  ............................ 4
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Ausgaben (Auszahlungen  

(Einzahlungen

Abgrenzung des Erhebungsbereichs

 

 

 

gebucht werden.

Zu melden sind nur die unmittelbaren Auszahlungen oder 

 

nicht  

erfasst  

 

empfangenden Stelle nicht als Einzahlungen zur Statistik  

gemeldet werden.

ausgezahlt werden.

 

 

 

 

Beispiel 1:

 

 

Folgendes:

Land: Es sind keine Angaben erforderlich, da es sich nicht um 

Kreisfreie Stadt: Anzugeben sind auf dem Fragebogen 2  

 

 

der Zuweisung des Landes ist hingegen nicht zu melden.

Beispiel 2:

Erfolgt die o. a. Zuweisung durch das Land nicht an einen 

 

 

sind im Aufwandsteil des Zuschusszahlers, nicht in dem der 

Gemeinde zu erfassen.

Meldung zur Statistik

 

erhalten.

 

 

 

 

weiterzuleiten.
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1 Auszahlungen und Einzahlungen für Einzel- und  

Gruppenhilfen und andere Aufgaben nach dem 

SGB VIII

 

 
Auszahlungen

 Allgemeines

 

 

 Spalte 1:

 Anzugeben sind:

 

 

 

Erziehungsbeistand bzw. Betreuungshelfer, nachzuweisen.

werden im Fragebogen 2 erfasst.

 

anderem:

 

Unterbringung in fremden Familien;

 

 

 

 

 

 

bogen 1 als Auszahlung in Spalte 1 und gehen als  

Einzahlung in den Fragebogen 2 in Spalte 3 ein.

 

 

ordnen lassen. Zu den laufenden bzw. einmaligen Aus

Spalte 2:

gewiesen.

Art der Hilfen 

Jugendarbeit § 11 SGB VIII (Schl.-Nr. 10)

 Außerschulische Jugendbildung § 11 Absatz 3 

Nummer 1 SGB VIII

meinen, politischen, arbeitsweltbezogenen, musischen, 

kulturellen, sozialen, sportlichen sowie naturkundlichen 

 

 Kinder- und Jugenderholung § 11 Absatz 3 

Nummer 5 SGB VIII

 

 

 Internationale Jugendarbeit § 11 Absatz 3 

Nummer 4 SGB VIII

 

 

und Einzelfahrten ins Ausland, Austauschbesuche  

 

nannten Angeboten.
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 Mitarbeiterfortbildung § 74 Absatz 6 SGB VIII

 

Jugendarbeit.

 

 

 Sonstige Jugendarbeit § 11 Absatz 3 Nummer 2 

und 3 SGB VIII

 

 

Sport und Spiel.

Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII (Schl.-Nr. 15)

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung 

der Erziehung in der Familie (Schl.-Nr. 20)

 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

§ 14 SGB VIII

 

 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 

§ 16 SGB VIII

  

tionen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der 

bote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung 

  

 

 

 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung  

und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung 

bei der Ausübung der Personensorge  

§§ 17 und 18 SGB VIII

  

 

antwortung zu erarbeiten.

 

 

gangsrechts einzubeziehen.

 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder 

 19 SGB VIII

die Aufwendungen, die zur Unterhaltung dieser Einrich

nachzuweisen.

 Betreuung und Versorgung des Kindes in Not- 

situationen § 20 SGB VIII

 

 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur 

Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII

 

 

 

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

und in Kindertagespflege §§ 22, 22a, 23 und 

–4

 

 

sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden. Dazu 

Fragebogen 2 einzutragen.

 

deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere  

 

leistung nachzuweisen.

umfasst

 

 einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung ihrer  

Förderleistung und

 

 

 

 



Seite 4

Hilfe zur Erziehung §§ 27 bis 35 SGB VIII 

 

 

 

 

Besonders ist hierbei zu beachten, dass, wie bereits unter 

bei der persönlichen Betreuung, Beratung, Förderung 

Erziehungsbeistand oder Betreuungshelfer sowie soziale 

erbracht.

 

Bei der Vollzeitpflege in einer anderen Familie werden in 

 

 

 

Spalte 1 zuzuordnen.

 Erziehung in einer Tagesgruppe

einzubeziehen.

Fragebogen 2 anzugeben.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 

bedroht sind.

Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII (Schl.-Nr. 65)

der Einzelhilfen entstehen, sind hier gesammelt einzutra

zur Erziehung gelten entsprechend.

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen § 42 SGB VIII (Schl.-Nr. 70)

 

 

in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten 

rung. Einrichtungsbezogene Aufwendungen sind dagegen 

im Fragebogen 2 anzugeben.

Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen 

 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten, 

Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Amtsvor-

mundschaft, Beistandschaft §§ 50 53, 55, 56,  

58 SGB VIII

 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichts-

gesetz § 52 SGB VIII

 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers

  

Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII 

 

Aufgaben befasst sind. Nicht hier, sondern im Fragebogen 

 

Bildungseinrichtungen einzutragen.

Ausgaben für sonstige Maßnahmen (Schl.-Nr. 85)

herigen Unterabschnitten zuzuordnen sind, nachzuweisen.

 Einzahlungen

Spalte 1:

 

Angebote der allgemeinen Förderung der Erziehung in  

der Familie.

Spalte 2:

 

 

Ersten Buches Sozialgesetzbuch sind; Erstattungen,  

 

Lastenausgleichs.

Spalte 3:
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ausgaben als auch die Erstattungen durch die BA im  

Fragebogen 2 einzutragen.

2 Auszahlungen und Einzahlungen für Einrichtungen

 

Allgemeines

ben werden.

Bei den genannten eigenen Einrichtungen werden folgende 

Auszahlungen und Einzahlungen getrennt erfasst:

 

 

 

werden unterteilt in

 

 

lichen Spalte

 

zu erfassen.

 

 

werden.

Art der Einrichtungen 

 

Aufsicht der Schulbehörden stehen.

 

 

 

heime, Familienferiendörfer.

 

Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder 

Schl.-Nr. 25)

 

können.

Tageseinrichtungen für Kinder (Schl.-Nrn. 30, 35)

 

 

z. B. Spielkreise, sind hier einzubeziehen.

 



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 

(Schl.-Nr. 40)

 

Einrichtungen der Schwangerschaftskonfliktberatung  

Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für 

junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme 

 

betreut werden.

 

werden;

formen;

schaften;

Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung 

 

Sonstige Einrichtungen (Schl.-Nr. 55)

 

 

 

UA 407 der kommunalen bzw. Funktion 213 der 

staatlichen Haushaltssystematik (Personalaus-

gaben der Jugendhilfeverwaltung) (Schl.-Nr. 70)

 

 

richtungen zugeordnet werden können.
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Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf der Rückseite korrigieren.

Statistik der Kinder- und 

Jugendhilfe – Teil IV
 

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die beige
fügten Informationen zum Fragebogen.

Name:   

AuEs

Rücksendung bitte bis

8
GemeindeBA Land

1

Art, Zweck und Umfang der Erhebung

 

 
 

 
 

Grundlage für Planungsentscheidungen und stellen außerdem eine wichtige Grundlage 

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

 

 

 

 

 

 



AuEs

Name und Anschrift

Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
 

 
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Bitte zurücksenden an

Geheimhaltung

Hilfsmerkmale, Ordnungsnummer, Löschung

Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen, Name und Telefonnummer oder 
 
 

Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach Abschluss der Überprüfung der  

 
einbezogenen Einrichtungen sowie der rationellen Aufbereitung der Erhebung. Sie  
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Art des Trägers

............................................... 1

 .................................. 4

 ......... 5

 .....................

1–9
GemeindeLand

8
BA

1
SA

Ausgaben

–
Nr.

 
Berechtigte, sonstige lfd. und einmalige Ausgaben

 

Spalte 1

13–14

Jugendarbeit § 11  .............................................................

Jugendsozialarbeit § 13  ................................................. 15

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14, 

Förderung der Erziehung in der Familie  

§§ 16–21  ...............................................................................

 
 

 ............................................

Förderung von Kindern in Kindertages- 

einrichtungen und in Kindertagespflege

 .....................

35

 ............................................................

Hilfe zur Erziehung

 ...................................

 .................................................. 51

 ..............................................

 ................ 53

 .......................... 54

 ............................ 55

 ...............................................................

 ....

58

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

Kinder und Jugendliche § 35a  .....................................

Hilfe für junge Volljährige § 41  ....................................

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von 

Kindern und Jugendlichen § 42  ..................................

Sonstige Aufgaben des örtlichen 

und überörtlichen Trägers 

§§ 50–53, 55, 56, 58  ..........................................................

Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74  .................................

Ausgaben für sonstige Maßnahmen  ........................ 85

Ausgaben insgesamt  ......................................................

Einnahmen
Nr.

 
tete Ansprüche, Erstattungen 

 
Leistungen Dritter

Sonstige Einnahmen

G. 111
 

Spalte 1 Spalte 3

Einnahmen insgesamt  ................................................... 95
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ite
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,  A
u

E
s

Art des Trägers

............................................... 1

 .................................. 4

 ......... 5

 .....................

1–9
GemeindeLand

8
BA

SA

Art der Einrichtung
Nr.

Ausgaben für die eigenen Einrichtungen Einnahmen für die eigenen Einrichtungen
Einnahmen 

Personalausgaben, sonstige 
laufende Ausgaben  

Gebühren, Entgelte Sonstige Einnahmen Laufende Zuschüsse
 

Darlehen, Beteiligungen
Rückflüsse aus Zuschüssen, 

Darlehen, Beteiligungen

G. 111

13–14 48–58 81–91

 ..................

 ....... 15

Einrichtungen der Familienförderung  ........

 ...........

 ....................

 
 für Schulkinder  .............................. 35

 
Familienberatungsstellen  .............................

 
 

für die Inobhutnahme  .................................... 45

Sonstige Einrichtungen  ................................. 55

Insgesamt  .........................................................

 

 
 ........................................
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Ausgaben (Auszahlungen  
(Einzahlungen

AuEk/AuEs

Informationen zu den Fragebogen

Abgrenzung des Erhebungsbereichs

In der Statistik werden die Auszahlungen und Einzahlungen 

 
 
 

gebucht werden.

Zu melden sind nur die unmittelbaren Auszahlungen oder 

ligen Gebietskörperschaft, der direkt für Leistungen an den 

 

nicht  

erfasst  
 

empfangenden Stelle nicht als Einzahlungen zur Statistik  
gemeldet werden.

– für eigene Einrichtungen oder

ausgezahlt werden.

 

 

 
einer Gesamtbetrachtung über alle staatlichen Ebenen die 

 
statistisch überhöht ausgewiesen werden.

Beispiel 1:

 

 
Folgendes:

Land: Es sind keine Angaben erforderlich, da es sich nicht um 

berechtigten fließt.

Kreisfreie Stadt:  
 
 

der Zuweisung des Landes ist hingegen nicht zu melden.

Beispiel 2:

Erfolgt die o. a. Zuweisung durch das Land nicht an einen 

 
 

der Amtshilfe über die Gemeindekasse abgewickelt werden, 
sind im Aufwandsteil des Zuschusszahlers, nicht in dem der 
Gemeinde zu erfassen.

Meldung zur Statistik

 

erhalten.

 

 
 

 

weiterzuleiten.



1 Auszahlungen und Einzahlungen für Einzel- und  

Gruppenhilfen und andere Aufgaben nach dem 

SGB VIII

 
Rechnungswesens

 
Auszahlungen

 Allgemeines

 

 

 Spalte 1:

 Anzugeben sind:

 
 

– Geldleistungen für Berechtigte,

– sonstige laufende und einmalige Auszahlungen.

 

Ebenfalls ist hier der Personalaufwand, der im Rahmen der 

gogischen Familienhilfe oder bei der Unterstützung durch 
Erziehungsbeistand bzw. Betreuungshelfer, nachzuweisen.

 
anderem:

 
Unterbringung in fremden Familien;

– Übernahme der Pflegekosten bei Unterbringung in 

schließlich Taschengeld und Bekleidungsbeihilfen;

– Beihilfen aus besonderem Anlass, z. B. Erstausstattung 

leben, Ferienmaßnahmen;

– Übernahme der Betreuungsaufwendungen bei Unterbrin

 

 

 

 

 
bogen 1 als Auszahlung in Spalte 1 und gehen als  

 
 

ordnen lassen. Zu den laufenden bzw. einmaligen Aus

gewiesen.

Art der Hilfen 

Jugendarbeit § 11 SGB VIII (Schl.-Nr. 10)

– Außerschulische Jugendbildung § 11 Absatz 3 

Nummer 1 SGB VIII

  Insbesondere Aufwendungen für Angebote zur allge
meinen, politischen, arbeitsweltbezogenen, musischen, 
kulturellen, sozialen, sportlichen sowie naturkundlichen 

  Nicht zu melden sind Aufwendungen für freiwillige  

– Kinder- und Jugenderholung § 11 Absatz 3 

Nummer 5 SGB VIII

 

 

– Internationale Jugendarbeit § 11 Absatz 3 

Nummer 4 SGB VIII

  Aufwendungen für Angebote und Einzelhilfen, die  
 

und Einzelfahrten ins Ausland, Austauschbesuche  
 

nannten Angeboten.



– Mitarbeiterfortbildung § 74 Absatz 6 SGB VIII

 
Jugendarbeit.

 

 

– Sonstige Jugendarbeit § 11 Absatz 3 Nummer 2 

und 3 SGB VIII

 
 

Sport und Spiel.

Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII (Schl.-Nr. 15)

für die Unterkunft der an schulischen oder beruflichen 

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung 

der Erziehung in der Familie (Schl.-Nr. 20)

– Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

§ 14 SGB VIII

 

durch Information, Beratung und erzieherische Impulse 

– Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 

§ 16 SGB VIII

  

tionen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der 

auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit 

bote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung 

  Darüber hinaus die Auszahlungen für den Allgemeinen 

 
 

– Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung  

und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung 

bei der Ausübung der Personensorge  

§§ 17 und 18 SGB VIII

  Aufwendungen für alle Formen der Beratung, die sowohl 
 

antwortung zu erarbeiten.

  Ferner sind die Aufwendungen für die Beratung und  
Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge  

gangsrechts einzubeziehen.

– Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder 

 19 SGB VIII

die Aufwendungen, die zur Unterhaltung dieser Einrich

nachzuweisen.

– Betreuung und Versorgung des Kindes in Not- 

situationen § 20 SGB VIII

wendungen der Personen, die die Betreuung und  

– Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur 

Erfüllung der Schulpflicht § 21 SGB VIII

  Aufwendungen für Beratung und Unterstützung in  
 

 
der Erfüllung der Schulpflicht erforderlich ist, ggf. ein
schließlich der Aufwendungen für die Unterbringung in 

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 

und in Kindertagespflege §§ 22, 22a, 23 und 

–4

 

 

sowie pflegerisch und erzieherisch betreut werden. Dazu 

insbesondere für das Personal, sind nicht hier, sondern im 

 
deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere  

 
leistung nachzuweisen.

umfasst

– 

pflegeperson für den Sachaufwand entstehen,

– einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung ihrer  
Förderleistung und

– die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Bei

Nicht einzubeziehen sind Aufwendungen für solche  
 

einer Einrichtung oder tagsüber in einer Pflegefamilie 
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kindern in altersgemischten Einrichtungen müssen nicht 

Hilfe zur Erziehung §§ 27 bis 35 SGB VIII 

 

 

 
 

Besonders ist hierbei zu beachten, dass, wie bereits unter 

bei der persönlichen Betreuung, Beratung, Förderung 
und Unterstützung eine immer größere Rolle spielt. Auch 

Erziehungsbeistand oder Betreuungshelfer sowie soziale 

erbracht.

 
Tagesgruppen in einer Einrichtung einschließlich Taschen

Bei der Vollzeitpflege in einer anderen Familie werden in 
 

 

Pflegekosten bei Unterbringung in Einrichtungen der 
Spalte 1 zuzuordnen.

– Erziehung in einer Tagesgruppe

einzubeziehen.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 

bedroht sind.

Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII (Schl.-Nr. 65)

der Einzelhilfen entstehen, sind hier gesammelt einzutra

zur Erziehung gelten entsprechend.

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen § 42 SGB VIII (Schl.-Nr. 70)

 
 

in einer Einrichtung oder in einer sonstigen betreuten 

rung. Einrichtungsbezogene Aufwendungen sind dagegen 

Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen 

– Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten, 

Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Amtsvor-

mundschaft, Beistandschaft §§ 50–53, 55, 56,  

58 SGB VIII

– Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichts-

gesetz § 52 SGB VIII

– Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers

  Aufwendungen insbesondere für Leistungen und Auf

Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII 

 

Aufgaben befasst sind. Nicht hier, sondern im Fragebogen 
 

Bildungseinrichtungen einzutragen.

Ausgaben für sonstige Maßnahmen (Schl.-Nr. 85)

Bis zur Einrichtung neuer Unterabschnitte bzw. Produkte 

herigen Unterabschnitten zuzuordnen sind, nachzuweisen.

 Einzahlungen

Spalte 1:

 
Angebote der allgemeinen Förderung der Erziehung in  
der Familie.

 
sowie Einnahmen aus übergeleiteten Ansprüchen gegen 

 
Ersten Buches Sozialgesetzbuch sind; Erstattungen,  

 
Lastenausgleichs.

Spalte 3:

 



Ebenso sind hier Zuweisungen der Bundesagentur für  
 

 
 

ausgaben als auch die Erstattungen durch die BA im  

2 Auszahlungen und Einzahlungen für Einrichtungen

 

Allgemeines

ben werden.

Bei den genannten eigenen Einrichtungen werden folgende 
Auszahlungen und Einzahlungen getrennt erfasst:

 
 

lungen noch als Einzahlungen zu berücksichtigen sind.

 
werden unterteilt in

 

 

lichen Spalte

– Rückflüsse aus Zuschüssen, Darlehen, Beteiligungen 

zu erfassen.

 

 

werden.

Art der Einrichtungen 

– Einrichtungen der Stadtranderholung;

heime für Auszubildende. Es handelt sich hierbei um 
Einrichtungen, in denen Schüler, Auszubildende und Er

Aufwendungen für Schülerwohnheime, die unter  
Aufsicht der Schulbehörden stehen.

 
 
 

heime, Familienferiendörfer.

 

Einrichtungen für werdende Mütter und Mütter oder 

Schl.-Nr. 25)

 
können.

Tageseinrichtungen für Kinder (Schl.-Nrn. 30, 35)

 

 

z. B. Spielkreise, sind hier einzubeziehen.

– soweit möglich – nochmals separat nachzuweisen. Dies 

 



Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 

(Schl.-Nr. 40)

tungsstellen; dagegen sind hier nicht Auszahlungen für  
Einrichtungen der Schwangerschaftskonfliktberatung  

Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für 

junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme 

 

betreut werden.

 
werden;

– Tagesgruppen;

formen;

schaften;

Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung 

 

Sonstige Einrichtungen (Schl.-Nr. 55)

 
 

 

UA 407 der kommunalen bzw. Funktion 213 der 

staatlichen Haushaltssystematik (Personalaus-

gaben der Jugendhilfeverwaltung) (Schl.-Nr. 70)

 
 

richtungen zugeordnet werden können.


